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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

wie ist die entgeltliche Überlassung von Fahrzeugen 

an Arbeitnehmer zur privaten Nutzung umsatzsteuer-

lich zu behandeln? Diese Frage beantworten wir an-

hand einer aktuellen Verwaltungsanweisung. Außer-

dem klären wir, ob für die Gewinngrenze von 

200.000 €, die für die Bildung von Investitionsab-

zugsbeträgen gilt, der Steuerbilanzgewinn oder der 

meist höhere steuerliche Gewinn maßgebend ist. Der 

Steuertipp zeigt, wie der geldwerte Vorteil bei Fir-

menfitnessprogrammen zu ermitteln ist. 

DIENSTWAGEN 

Wann die Fahrzeugüberlassung zum Leistungsaus-

tausch wird 

Ist die private Nutzung eines Dienstwagens umsatz-

steuerlich nur eine Begleiterscheinung des Arbeitsver-

hältnisses oder schon ein steuerbarer Leistungsaus-

tausch? Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs 

(BFH) aus dem Jahr 2022 hat sich das Bundesfinanz-

ministerium (BMF) zu der Thematik geäußert. Der BFH 

hatte die private Nutzung unter bestimmten Vorausset-

zungen als tauschähnlichen Umsatz qualifiziert. 

Ein tauschähnlicher Umsatz liegt vor, wenn zwischen 

der Fahrzeugüberlassung zu privaten Zwecken und 

der Arbeitsleistung ein unmittelbarer Zusammenhang 

besteht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die 

Fahrzeugüberlassung individuell arbeitsvertraglich 

vereinbart wurde und der Arbeitnehmer diese Möglich-

keit tatsächlich nutzt. In dieser Konstellation gilt die 

(anteilige) Arbeitsleistung des Arbeitnehmers als Ent-

gelt, so dass umsatzsteuerlich ein Leistungsaustausch 

vorliegt. Entscheidend ist, dass die Möglichkeit der Pri-

vatnutzung des Wagens ein prägender Bestandteil des 

Arbeitsverhältnisses ist. 

Das BMF hat diese Grundsätze im Wesentlichen in 

den Umsatzsteuer-Anwendungserlass integriert. Da-

nach gilt die Fahrzeugüberlassung als entgeltlich, 

wenn das Recht zur Privatnutzung individuell arbeits-

vertraglich vereinbart ist und ein wirtschaftlicher Zu-

sammenhang mit der Arbeitsleistung besteht.  

Auch mündliche Vereinbarungen oder eine faktische 

betriebliche Übung können ausreichen, um eine ent-

geltliche Überlassung anzunehmen. In diesen Fällen 

handelt es sich um einen tauschähnlichen Umsatz, bei 

dem die Fahrzeugüberlassung und die Arbeitsleistung 

als gegenseitige Leistungen anzusehen sind. Umsatz-

steuerlich wird die Fahrzeugüberlassung als langfristi-

ge Vermietung eines Beförderungsmittels qualifi-

ziert, deren Leistungsort sich nach dem Wohnsitz des 

Arbeitnehmers bestimmt. 

Hinweis: Damit wird die bisherige umsatzsteuerliche 

Behandlung von Dienstwagen im Wesentlichen fortge-

führt, aber unter Beachtung der nun klar definierten 

Voraussetzungen eines tauschähnlichen Umsatzes. 

Die Grundsätze des BMF-Schreibens gelten in allen of-

fenen Fällen. Bis zum 30.06.2026 wird es bei einer 

(ausnahmsweise) unentgeltlichen Fahrzeugüberlas-

sung nicht beanstandet, wenn die bisherige Verwal-

tungsauffassung angewendet und der Leistungsort da-

nach bestimmt wird. 

INVESTITIONSABZUGSBETRÄGE 

Gewinngrenze von 200.000 € bezieht sich auf den 

steuerlichen Gewinn 

Für die künftige Anschaffung von Anlagegütern können 

Sie gewinnmindernde Investitionsabzugsbeträge bil-

den.                                                                            
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Das verbessert Ihre Liquidität, weil Sie die gewinnmin-

dernden Auswirkungen einer Investition durch vorge-

zogene Abschreibung vorverlagern können. Die Steu-

erersparnis tritt bereits vor der Anschaffung ein. 

Mit der Regelung sollen kleine und mittlere Betriebe 

gefördert werden. Daher gilt für die Bildung von Investi-

tionsabzugsbeträgen eine Gewinngrenze von 

200.000 € (für das Wirtschaftsjahr der Rücklagenbil-

dung). Betriebe mit höheren Gewinnen dürfen also 

keine Investitionsabzugsbeträge bilden. Der Bundesfi-

nanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass bei der 

Gewinngrenze der steuerliche Gewinn maßgebend ist, 

so dass auch außerbilanzielle Gewinnkorrekturen 

berücksichtigt werden müssen. 

Geklagt hatte ein Garten- und Landschaftsbaubetrieb, 

der einen Jahresüberschuss von 189.821 € erwirt-

schaftet hatte. Der Betrieb hatte Gewerbesteuer in 

Höhe von 25.722 € gezahlt, die nicht als Betriebsaus-

gabe abgezogen werden darf. Somit war die Gewerbe-

steuer außerbilanziell wieder hinzuzurechnen, so dass 

sich ein steuerlicher Gewinn von 215.543 € ergab. Vor 

dem BFH wollte der Betrieb erreichen, dass sein Jah-

resüberschuss von 189.821 € zugrunde gelegt wird, so 

dass er einen Investitionsabzugsbetrag bilden darf. 

Der BFH stellte bei der Prüfung der Gewinngrenze je-

doch auf den höheren steuerlichen Gewinn ab. Nur ei-

ne solche Anknüpfung stelle einen einheitlichen Be-

triebsgrößenmaßstab für Betriebe aller Einkunftsar-

ten sicher. Würde man nicht an den steuerlichen Ge-

winn anknüpfen, würden gewerbesteuerpflichtige Be-

triebe gegenüber anderen Betrieben mit im Übrigen 

gleichen Wirtschaftsdaten eine Sonderbehandlung er-

fahren. 

VERFAHRENSRECHT 

Erhebung pauschaler Lohnsteuer durch Haftungs-

bescheid ist unzulässig 

Pauschale Lohnsteuer, die der Arbeitgeber selbst 

schuldet, weist gegenüber einer vom Arbeitnehmer ge-

schuldeten Lohnsteuer, für die der Arbeitgeber nur haf-

tet, wesentliche Unterschiede auf. Dies hat auch ver-

fahrensrechtliche Konsequenzen. So dient der Steuer-

bescheid der Festsetzung einer Steuerschuld gegen-

über dem Steuerschuldner. Demgegenüber wird durch 

einen Haftungsbescheid eine Person für die Steuer-

schuld eines anderen in Anspruch genommen. Diese 

Unterschiede schließen es aus, dass vom Arbeitgeber 

pauschalierte Lohnsteuer und Lohnsteuer, für die er 

haftet, mit einheitlichem Bescheid angefordert wer-

den. Pauschale Lohnsteuer, für die der Arbeitgeber 

selbst als Steuerschuldner einsteht, kann nur durch 

Nachforderungsbescheid (Steuerbescheid), nicht aber 

durch Haftungsbescheid geltend gemacht werden. 

 

Zulässig ist laut Bundesfinanzhof jedoch, dass das Fi-

nanzamt auf einem einheitlichen Vordruck - lediglich 

äußerlich zusammengefasst - gleichzeitig einen Nach-

forderungsbescheid und einen Haftungsbescheid er-

lässt. 

MITARBEITERBETEILIGUNG 

Wie Retention-Boni und Earn-out-Zahlungen zu 

versteuern sind 

Bei der Veräußerung eines Unternehmens oder eines 

Gesellschaftsanteils wird die Gegenleistung des Er-

werbers mitunter in einen Sockelbetrag und einen Re-

tention-Bonus aufgeteilt. Dieser Bonus hat das Ziel, 

dass der Veräußerer mit seinen Erfahrungen und sei-

ner Qualifikation dem Unternehmen bis zu einem be-

stimmten Zeitpunkt erhalten bleibt. Durch das Interes-

se des Erwerbers, den Veräußerer im Rahmen eines 

Anstellungsvertrags an das Unternehmen zu binden, 

ist der Retention-Bonus im weitesten Sinne als Gegen-

leistung für das Zurverfügungstellen der Arbeitskraft 

und damit nach Auffassung der Finanzverwaltung als 

Arbeitslohn zu werten. 

Demgegenüber sind Earn-out-Zahlungen gewinn- oder 

umsatzabhängige Kaufpreisbestandteile, die bei Ver-

äußerung eines Unternehmens oder eines Gesell-

schaftsanteils vereinbart werden, zum Zeitpunkt des 

Zuflusses als nachträgliche Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb zu versteuern. Dies gilt unabhängig davon, ob 

die variablen Kaufpreisbestandteile der Höhe nach be-

reits feststehen und nur dem Grunde nach von der Er-

reichung bestimmter Umsatz- oder Gewinnziele ab-

hängen, oder ob die Zahlungen sowohl dem Grunde 

als auch der Höhe nach ungewiss sind. 

PFLICHTTEILSVERZICHT 

Erfüllung einer Abfindung in Raten ist nicht ein-

kommensteuerbar 

Abfindungen, die für einen lebzeitigen Pflichtteils- und 

Pflichtteilsergänzungsverzicht gezahlt werden, unter-

liegen laut Bundesfinanzhof (BFH) nicht der Einkom-

mensteuer. Die Zahlungen stellen kein erzieltes Ein-

kommen dar, auch wenn sie in Raten geleistet wer-

den. 

Im Urteilsfall hatten die Eltern der Klägerin auf der 

Grundlage notarieller Übergabeverträge im Jahr 2002 

und im Juli 2014 Mitunternehmeranteile, GmbH-Anteile 

und Miteigentumsanteile an einem Betriebsgrundstück 

auf ihren Bruder übertragen. Der Bruder verpflichtete 

sich im Übergabevertrag vom Juli 2014 gegenüber den 

Eltern, der Klägerin ein Gleichstellungsgeld zu zah-

len, das in zwei Raten fällig war (Teilbetrag 1 am 

30.12.2014 und Teilbetrag 2 am 30.12.2015), ohne 

dass ein Zins zu entrichten war.  
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Die Klägerin verzichtete gegenüber ihren Eltern für das 

in den Jahren 2002 und 2014 auf den Bruder übertra-

gene Vermögen auf ihre Pflichtteils- und Pflichtteilser-

gänzungsansprüche. Die Eltern traten ihre Forderung 

gegen den Bruder der Klägerin auf Zahlung des 

Gleichstellungsgeldes an die Klägerin ab, ohne für de-

ren Erfüllung einzustehen. 

Finanzamt und Finanzgericht nahmen an, dass die der 

Klägerin im Streitjahr 2015 zugeflossene zweite Teil-

zahlung in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil auf-

zuteilen sei. Begründet wurde dies mit der Unverzins-

lichkeit der Forderung und deren Laufzeit von mehr als 

zwölf Monaten bis zur Fälligkeit am 30.12.2015. In Hö-

he der Differenz zwischen dem Tilgungsanteil und dem 

Nennbetrag der zweiten Teilzahlung habe die Klägerin 

steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt. 

Dem ist der BFH jedoch entgegengetreten; er hält die 

gesamte Abfindungszahlung für nicht einkommensteu-

erbar. Rechtsgrund für den Erhalt auch der zweiten 

Teilzahlung ist allein der erklärte lebzeitige Pflichtteils- 

und Pflichtteilsergänzungsverzicht. Abfindungen für ei-

nen solchen Verzicht führen, auch wenn sie in fallen-

den Raten geleistet werden, nicht zu erzieltem Ein-

kommen. Denn die Abfindung wurde der Klägerin au-

ßerhalb eines Leistungsaustauschs unentgeltlich zu-

gewendet und ist deshalb der Auszahlung eines durch 

einen Erbgang erworbenen Vermögensrechts (z.B. 

Erb- oder Pflichtteil, Vermächtnis) gleichzustellen. Sol-

che Zahlungen können lediglich der Schenkungsteuer 

unterliegen. 

Hinweis: Nutzen Sie im Vorfeld sämtlicher Vereinba-

rungen zur vorweggenommenen Erbfolge unser Bera-

tungsangebot! 

GESELLSCHAFTER-GESCHÄFTSFÜHRER 

Anscheinsbeweis spricht für Privatnutzung eines 

betrieblichen Pkw 

Der I. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) geht davon 

aus, dass ein (Allein-)Gesellschafter-Geschäftsführer 

einen ihm zur Verfügung stehenden betrieblichen Pkw 

auch für private Fahrten nutzt. Dies gilt selbst dann, 

wenn keine vertragliche Vereinbarung über eine Pri-

vatnutzung geschlossen worden ist. Auch ein im An-

stellungsvertrag des Geschäftsführers ausdrücklich 

vereinbartes Privatnutzungsverbot ändert daran laut 

BFH insbesondere dann nichts, wenn 

• der Gesellschafter-Geschäftsführer kein Fahrten-

buch führt, 

• keine organisatorischen Maßnahmen getroffen 

werden, die eine Privatnutzung des Fahrzeugs 

ausschließen, und 

• der Gesellschafter-Geschäftsführer auf den Pkw 

unbeschränkt zugreifen kann. 

Der Anscheinsbeweis spreche zwar lediglich dafür, 

dass ein vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung über-

lassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt 

werde. Er spreche aber nicht dafür, dass dem Arbeit-

nehmer überhaupt ein Dienstwagen aus dem vom Ar-

beitgeber vorgehaltenen Fuhrpark privat zur Verfügung 

stehe. Diese Sichtweise des für Lohnsteuerfragen zu-

ständigen VI. Senats des BFH überträgt der I. Senat 

jedoch ausdrücklich nicht auf den Fall einer unbefug-

ten Privatnutzung eines dem Gesellschafter-Ge-

schäftsführer von der Gesellschaft zur Nutzung über-

lassenen betrieblichen Fahrzeugs. 

GESCHÄFTSVERÄUSSERUNG IM GANZEN 

Betriebsfortführung durch einen  

Pächter kann steuerbar sein 

Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb an einen ande-

ren Unternehmer veräußert, erbringt er zahlreiche Ein-

zelleistungen (z.B. Übereignung von Vermögensge-

genständen, Übertragung von Rechten). Diese Leis-

tungen unterliegen aufgrund einer Vereinfachungsvor-

schrift nicht der Umsatzsteuer, wenn es sich um eine 

Geschäftsveräußerung im Ganzen handelt. Das ist der 

Fall, wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung 

eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im 

Ganzen (un-)entgeltlich übereignet oder in eine Ge-

sellschaft eingebracht wird. 

Damit die Vereinfachungsregelung anwendbar ist, 

muss der Erwerber allerdings die Absicht haben, den 

Betrieb fortzuführen. Eine sofortige Abwicklung des 

Unternehmens ist somit nicht umsatzsteuerlich be-

günstigt, wohl aber eine betriebswirtschaftliche Neu-

ausrichtung. 

Wird ein Unternehmen mehrfach hintereinander über-

tragen (Durchgangserwerb), muss die Fortführungs-

absicht nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 

beim Letzterwerber vorliegen. Verpachtet der Erwerber 

das Unternehmen, kann die Fortführungsabsicht je-

doch nicht vom Pächter verwirklicht werden. Die Kläge-

rin war eine GmbH & Co. KG, die ihren Betrieb der 

Fischverarbeitung und Fischzucht an zwei Unterneh-

mer veräußert hatte, die den Betrieb anschließend an 

eine GmbH verpachteten. 

Der BFH hat entschieden, dass die erforderliche Fort-

führungsabsicht nicht daraus abgeleitet werden darf, 

dass die GmbH das Unternehmen als Pächterin mit 

den gepachteten Gegenständen fortführen wollte. Die 

Fortführungsabsicht muss vielmehr bei einer Person 

bestehen, die auch in der Lage wäre, die betroffene 

Geschäftstätigkeit abzuwickeln - hierzu zählt ein Päch-

ter nicht. 
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Hinweis: Der BFH konnte nicht abschließend ent-

scheiden, ob die Klägerin mit der Lieferung der Ge-

genstände aus anderen Gründen Umsätze im Rahmen 

einer Geschäftsveräußerung erbracht hat. Er hat das 

Urteil des Finanzgerichts (FG) daher aufgehoben und 

die Sache an das FG zurückverwiesen. Das FG muss 

nun aufklären, wer den Betrieb unmittelbar nach der 

Veräußerung wie fortgeführt hat. 

GESETZGEBUNG 

Kindergeld soll ab der Geburt künftig ohne Antrag 

ausgezahlt werden 

Das Kindergeld beträgt zurzeit 259 € pro Kind und Mo-

nat. Ausgezahlt wird es von der Familienkasse der 

Bundesagentur für Arbeit. Eltern können bereits seit 

2024 vorausgefüllte Anträge nutzen, um das Kinder-

geld zu beantragen. Dazu erhalten sie nach der Geburt 

eines Kindes von der Familienkasse ein Begrüßungs-

schreiben mit einem QR-Code. 

Die Bundesregierung will dieses Verfahren nun noch 

weiter vereinfachen und hat den Entwurf eines Geset-

zes zur Einführung eines antragslosen Kindergeldes 

auf den Weg gebracht. Demnach soll das Kindergeld 

künftig nach der Geburt eines Kindes automatisch 

ausgezahlt werden. Das Gesetz soll zum 01.01.2027 

in Kraft treten. Die Auszahlung ohne Antrag soll im 

Laufe des Jahres 2027 in zwei Stufen möglich sein. 

Werdende Eltern können dem Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) über das Portal ELSTER oder über die 

App IBAN+ schon heute ihre IBAN mitteilen. Sie kön-

nen auch ihre Bank beauftragen, dem BZSt die IBAN 

mitzuteilen. 

Hinweis: Soweit die Voraussetzungen für eine an-

tragslose Auszahlung des Kindergeldes nicht erfüllt 

sind, werden die Eltern auch zukünftig nach der Geburt 

separat angeschrieben. Wenn der Familienkasse ein-

zelne Daten (z.B. zu einer inländischen Erwerbstätig-

keit bei Selbständigen) nicht bekannt sind, können die-

se Angaben auch weiterhin im vorausgefüllten Antrag 

ergänzt werden. 

 

 

STEUERTIPP 

Wie der geldwerte Vorteil bei Firmen-

fitnessprogrammen zu ermitteln ist 

In einem vom Finanzgericht Niedersachsen (FG) ent-

schiedenen Streitfall hatte der Arbeitgeber mit einem 

Fitnessanbieter einen Pauschalvertrag abgeschlossen, 

der Beratung, Vermittlung und Nutzung eines Fitness-

verbunds umfasste. Registriert waren mehr Beschäftig-

te, als Lizenzen im Vertrag vergeben worden waren. 

Das Finanzamt legte im Rahmen einer Lohnsteuer-

Außenprüfung den (höheren) Preis je Lizenz zugrunde 

und leitete daraus einen Vorteil „pro Kopf“ ab, der über 

der monatlichen Sachbezugsfreigrenze von 50 € lag. 

Der Arbeitgeber wandte ein, der Vorteil sei den Arbeit-

nehmern monatlich zugeflossen. Er liege unterhalb der 

Sachbezugsfreigrenze, weil die Pauschalkosten auf die 

registrierten Beschäftigten umzulegen seien. So sah es 

auch das FG. Maßstab sei die Zahl der registrierten 

Arbeitnehmer; die tatsächliche Nutzung sei unerheb-

lich. Da die anteiligen Monatsbeträge pro registrierte 

Person unter der Sachbezugsfreigrenze lagen, hat laut 

FG keine Nachversteuerung zu erfolgen. 

Hinweis: Das Urteil ist rechtskräftig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr awi Team 
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